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DONNERSTAG,

Umstrukturierungsbedarf haben oder ein-

fach die wirtschaftliche Lage als Chance
fiir eine Neuorientierung niitzen wollen, brin-
gen besondere Herausforderungen mit sich.

Familienunternehmen, die krisenbedingt

Rechtliche Herausforderungen. In rechtli-
cher Hinsicht miissen einerseits unterneh-
mensbezogene Fragen etwa des Gesellschafts-
und Arbeitsrechts sowie des Bank- und In-
solvenzrechts geklirt werden. Andererseits
geht es auch oft in der Familie um Fragen des
Einflusses, das Privatstiftungsrecht oder die
Absicherung vor Gliubigern. In wirtschaftli-
cher Hinsicht fiihrt die angespannte Situati-
on dazu, dass die bisherige Geschiftsfiihrung
alleine oft tiberfordert oder aufgrund interner
Streitigkeiten lahmgelegt ist. Fiir solche Fil-
le gibt es in Form von Interim-Managern pro-

bate Abhilfe.
Lotse an Bord. Ein Inte-
Der Inte- rim-Manager ist wie ein
rim-Mana- Lotse der einem Kapitin
den Weg durch schwieri-
ger muss ge Gewisser zeigt. Ist die
. _ Strecke geschafft, geht er
faCthh sat von Bord. In Krisenzeiten
telfest und  lassen sich in Familienun-
. ternehmen typischerwei-
ein guter se zwei parallele Krisen-
. arten identifizieren: eine
Kommur-u Unternehmenskrise und
kator sein. eine Familienkrise. Der

Lotse muss also zwei eng

miteinander vertiute Boo-

te dirigieren und dafiir
Sorge tragen, dass diese nicht auseinander
driften und sich gegenseitig zum Kentern
bringen.

Fehlende Managementkapazititen. Die He-
rausforderungen in diesen turbulenten Zei-
ten sind enorm: Absatzeinbriiche, Preisver-
fall, Wertberichtigungsbedarf, aufgezehrtes
Eigenkapital und fehlende Liquiditit fiihren
unweigerlich in die Krise. Zur Umsetzung der
erfolgskritischen Mafinahmen fehlen in den
Unternehmen hiufig die internen Manage-
mentkapazititen. Der Lotse kommt an Bord.
Er muss das zwischenzeitlich verlorengegan-
gene Vertrauen in die Fihigkeit zum erfolg-
reichen Wandel wieder herstellen.

Auf Erfolgskurs. Wie kann der Lotse erfolg-
reich sein? Zunichst gilt es immer, die opera-
tiven Verdnderungsmafinahmen - also das
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Der Interim-Manager als

Lotse durch die Krise

Wodicka

Restrukturierungsprogramm - umzusetzen.
Es ist jedoch kein Interim-Manager in der Lage,
Verianderungsprozesse alleine vorantreiben.
Der Interim-Manager muss also nicht nur fach-
lich sattelfest, sondern auch ein guter Kom-
munikator sein. Diese Fihigkeit muss er so-
wohl nach auf’en, mit Banken, Glaubigern,
Lieferanten, Abnehmern und Medien, als auch
nach innen, mit Eigentiimern, Belegschaft und
Management, unter Beweis stellen.

Rechtliche Beratung. Parallel bedarf es einer
umfassenden rechtlichen Beratung: Unter-
nehmen werden umstrukturiert oder verkauft,
Kredite miissen umgeschuldet werden. Im
Ernstfall miissen Kurzarbeit oder Kiindigun-
gen ausgesprochen werden. Bei der Kurzar-
beit sind auch die finanziellen Konsequenzen
der damit verbundenen Behaltepflicht zu
beachten.

Insolvenzverfahren. Regelmifig sind auch
Insolvenzszenarien zu entwickeln. Dariiber
hinaus entsteht innerhalb der Familie Unter-
stiitzungsbedarf: Die neue Lage erfordert zum

Beispiel eine Abinderung von Syndikatsver-
triagen oder eine Abklirung der Nachfolge.
Aus unterschiedlichen Griinden kann die Er-
richtung einer Stiftung oder die Abinderung
bestehender Stiftungsdokumente erforderlich
sein.

Absicherung des Privatvermogens. Dabei
spielt etwa auch die Absicherung des Privat-
vermdgens eine herausragende Rolle. So kdnn-
te man {iberlegen, eine Stiftung oder auch
Substiftung zu errichten und auf Anderungs-
und Widerrufsrechte zu verzichten, um einen
Zugriff der Glaubiger auf den dort unterge-
brachten Teil des Vermdgens zu verhindern.
Dabei sind allerdings - insbesondere insol-
venzrechtliche - Anfechtungsfristen zu be-
achten. Weiters kann eine Abinderung stif-
tungsinterner Einflussrechte, so zum Beispiel
die Bestellung von Familienmitgliedern als
Beiriite, erforderlich werden. Fazit: Ziehen Un-
ternechmer, Interim-Manager, Belegschaft und
Rechtsanwilte an einem Strang, kann Inte-
rim-Management durchaus den Weg aus der
Krise in eine erfolgreiche Zukunft bewirken.
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GESCHAFTSFUHRERHAFTUNG: Die Aufteilung der Aufgaben in Ressorts schiitzt Vorstidnde nicht vor Haftung

Wer nicht haften will, setzt auf Kontrollregelungen

Beigestellt

Je grofRer ein Unternehmen,
umso schwieriger wird es fiir
die Geschiftsfithrer bzw. Vor-
stinde, sich um jedes Thema
der Geschiftsfiihrung per-
sonlich zu kiimmern. Moder-
ne, mehrgliedrige Vorstinde
teilen daher Zustindigkeiten
in Ressorts auf. Doch was pas-
siert, wenn ein Mitglied des
Vorstandes in seinem Ressort
einen Schaden verursacht?
Fiihrt eine Ressortvertei-
lung auch dazu, dass der Vor-
stand nur noch fiir seinen
Bereich verantwortlich ist?
Gesetzlicher Ausgangspunkt
ist die Generalverantwort-

lichkeit. Vorstandsmitglieder
miissen grundsitzlich samtli-
che Angelegenheiten der Ge-
schiftsfiihrung gemeinsam er-
ledigen und dafiir einstehen.

Eine Ressortverteilung
kann aber bestimmte Ge-
schiftsfiihrungsaufgaben be-
stimmten Vorstandsmitglie-
dern zuordnen. Das bedeutet
aber nicht die totale Haf-
tungsbefreiung fiir Tétigkei-
ten, die auRerhalb des eige-
nen Ressorts liegen. Zugleich
sollen Vorstandsmitglieder
aber auch nicht in ein frem-
des Ressort eingreifen. Gelost
wird dieser Widerspruch mit

Kurt Wratzfeld tber Fragen
der Geschaftsfiihrerhaftung

der Uberwachungs- und Be-
richtspflicht, nach der jedes
Vorstandsmitglied die Titig-
keiten der anderen Vor-
standsmitglieder {iberwachen
und iiber seine eigene Titig-
keit berichten muss.

Deckt ein Vorstandsmit-
glied dadurch einen Miss-
stand auf, muss er die dro-
hende schidigende Handlung
verhindern. Lisst sich das an-
dere Vorstandsmitglied von
dieser Handlung nicht abhal-
ten, werden je nach Situation
die Einschaltung des gesam-
ten Geschiftsfithrergremi-
ums, der Gesellschafter
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und/oder eines Aufsichtsor-
gans wie beispielsweise des-
Aufsichtsrates notig. Fithrt
auch diese Vorgehensweise
nicht zu dem gewiinschten Er-
gebnis, bleibt dem Vor-
standsmitglied in Extremfil-
len keine andere Moglichkeit
als der Riicktritt, der in die-
sem Fall ein begriindeter
Riicktritt wire.

Einer Ressortverteilung
entzogen sind aber jedenfalls
jene Bereiche, fiir die gesetz-
lich eine Generalverantwort-
lichkeit vorgesehen ist. So
muss sich jedes Vorstands-
mitglied von der korrekten

Aufstellung des Jahresab-
schlusses iiberzeugen, auch
wenn Finanzgebarung und
Buchhaltung nicht in sein
Ressort fallen.

Nur wenn ein Vorstands-
mitglied die Uberwachungs-
und Berichtspflicht befolgt
und auf Missstinde reagiert,
kann er fiir einen Schaden
nicht haftbar gemacht werden.

Dr. Kurt Wratzfeld ist Partner
der renommierten Wiener
Kanzlei Fellner Wratzfeld &
Partner Rechtsanwalte.

Klare Entscheidung.
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.1" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     WIBL PDF EInstellungen für die automatische PDF-Produktion im Archiv
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 282.756 Höhe: 420.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 1.3 /Columns 117 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 151 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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